
Anlage 2 zur Vorlage Nr. 2026/0263 
 

1. Änderung der Geschäftsordnung der kommunalen Gesundheitskonfe-
renz vom 13.02.2023 

 

Alte Fassung  
Geschäftsordnung kommunale Ge-
sundheitskonferenz 

Neue Fassung  
Geschäftsordnung kommunale Ge-
sundheitskonferenz 

§ 1 Rechtsgrundlage  
 
Der Rat der Stadt Leverkusen richtet ge-
mäß § 24 des Gesetzes über den Öffentli-
chen Gesundheitsdienst (ÖGDG) des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 25.11.1997 
(GV NW S. 430) geändert durch Gesetz v. 
01.03.2005 (GV. NRW. S. 190); in Kraft ge-
treten am 31.03.2005 eine Kommunale Ge-
sundheitskonferenz ein. 

 

§ 1 Rechtsgrundlage  

Der Rat der Stadt Leverkusen richtet gemäß 
§ 22 des Gesetzes über den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst des Landes Nordrhein-
Westfalen (ÖGDG NRW) vom 25.11.1997 
(GV NW S. 430), geändert durch Gesetz v. 
10.06. 2025; in Kraft getreten am 17.07.2025 
(GV NW S. 530) eine Kommunale Gesund-
heitskonferenz ein.  
 

§ 2 Ziele und Aufgaben 
 
Mit der Kommunalen Gesundheitskonfe-
renz der Stadt Leverkusen als Kommunika-
tions- und Koordinationsstelle streben die 
örtlichen Akteurinnen und Akteure eine 
Verbesserung der Versorgungssituation 
der Bevölkerung und die Koordinierung von 
Gesundheitsförderung und Prävention un-
ter den Aspekten der Bedarfsnotwendig-
keit, Zugänglichkeit, Bürgernähe und Quali-
tätssicherung an. Dabei werden die As-
pekte der Gleichstellung, Inklusion und An-
tidiskriminierung in allen Bereichen berück-
sichtigt.  
 
 
(1) Die Kommunale Gesundheitskonferenz 
berät gemeinsam interessierende Fragen 
der gesundheitlichen Versorgung und Ge-
sundheitsförderung/Prävention auf örtlicher 
Ebene mit dem Ziel der Koordinierung so-
wie Weiterentwicklung und gibt bei Bedarf 
Maßnahmenempfehlungen. Die Umset-
zung erfolgt unter Selbstverpflichtung der 
Beteiligten.  
 
(2) Die Kommunale Gesundheitskonferenz 
wirkt an der integrierten Gesundheitsbe-
richterstattung mit. Der Gesundheitsbericht 
wird mit den Empfehlungen und Stellung-
nahmen dem zuständigen Ausschuss des 
Rates zugeleitet.  

 

§ 2 Ziele und Aufgaben 
 
(1) Mit der Kommunalen Gesundheitskonfe-

renz (KGK) der Stadt Leverkusen als 

Kommunikations- und Koordinationsstelle 

streben die örtlichen Akteurinnen und Ak-

teure eine Verbesserung der Versor-

gungssituation der Bevölkerung und die 

Koordinierung von Gesundheitsförderung 

und Prävention unter den Aspekten der 

Bedarfsnotwendigkeit, Zugänglichkeit, 

Bürgernähe und Qualitätssicherung an. 

Dabei werden die Aspekte der Gleichstel-

lung, Inklusion und Antidiskriminierung in 

allen Bereichen berücksichtigt.  

 
(2) Die Kommunale Gesundheitskonferenz 

berät gemeinsam interessierende Fragen 

der gesundheitlichen Versorgung und Ge-

sundheitsförderung/Prävention auf örtli-

cher Ebene mit dem Ziel der Koordinie-

rung sowie Weiterentwicklung und gibt bei 

Bedarf Maßnahmenempfehlungen. Die 

Umsetzung erfolgt unter Selbstverpflich-

tung der Beteiligten.  

 
(3) Die Kommunale Gesundheitskonferenz 

wirkt an der integrierten Gesundheitsbe-

richterstattung mit. Der Gesundheitsbe-

richt wird mit den Empfehlungen und Stel-

lungnahmen dem zuständigen Ausschuss 

des Rates zugeleitet.  
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§ 3 Mitgliedschaft  
 
Gemäß § 24 ÖGDG setzt sich die Gesund-
heitskonferenz aus Mitgliedern des für Ge-
sundheit zuständigen Ausschusses sowie 
aus Vertreterinnen und Vertretern der örtli-
chen Institutionen und Gremien der ge-
sundheitlichen Versorgung und der Ge-
sundheitsförderung, der Selbsthilfe und des 
Patientenschutzes zusammen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Die Mitglieder werden bei der Einrich-
tung der Leverkusener Gesundheitskonfe-
renz durch den Rat der Stadt berufen. Über 
Nachbesetzungen und neue Mitglieder ent-
scheidet die Gesundheitskonferenz mit 2/3 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Der 
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und 
Senioren wird darüber informiert.  
 
 
(2) Die stimmberechtigten Mitglieder der 
Gesundheitskonferenz werden von ihren 
jeweiligen Organisationen zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben ordnungsgemäß be-
nannt und der Geschäftsführung mitgeteilt.  
 
 
 

§ 3 Zusammensetzung  

(1) Gemäß § 22 des Gesetzes über den öf-

fentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) 

setzt sich die Kommunale Gesundheits-

konferenz aus stimmberechtigten Mitglie-

dern zusammen: 

 
- Mitglieder des für Gesundheit zustän-

digen Ausschusses. 

- Vertretern und Vertreterinnen der an 

der Gesundheitsförderung und Ge-

sundheitsversorgung der Bevölke-

rung Beteiligten Mitgliedsinstitutio-

nen. 

- Selbsthilfegruppen. 

- Mitgliedsinstitutionen für Gesund-

heitsvorsorge und Patientenschutz. 

 
Weiterhin setzt sich die Kommunale Ge-
sundheitskonferenz aus nicht stimmbe-
rechtigten Mitgliedern zusammen: 
 
- Der oder die zuständige Beigeordnete 

des Dezernates III- Bürger, Umwelt 

und Soziales als Vorsitzender oder 

Vorsitzende der Kommunalen Ge-

sundheitskonferenz. 

- Der Geschäftsführung der Kommuna-

len Gesundheitskonferenz vertreten 

durch die untere Gesundheitsbe-

hörde. 

- Jeweils eine Sprecherin oder ein 

Sprecher der bestehenden Arbeits-

gruppen. 

 
 

(2) Die teilnehmenden Institutionen werden 

durch den Rat der Stadt Leverkusen fest-

gelegt und müssen nach jeder Wahlperi-

ode des Rates der Stadt Leverkusen neu 

beschlossen werden. Über die Berufung 

neuer Institutionen entscheidet der Rat 

der Stadt Leverkusen nach Beschlussvor-

lage. Der Sozialausschuss wird darüber 

informiert.   

 

(3) Die Mitgliedsinstitutionen benennen ge-

genüber der Geschäftsführung unter An-

gabe des Namens, der Anschrift, Telefon-

nummer sowie E-Mailadresse je ein 

stimmberechtigtes Mitglied sowie ein 

stellvertretendes Mitglied für den Fall der 

Vertretung. Änderungen der Vertretungs- 
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(3) Die Mitglieder verpflichten sich zu einer 
regelmäßigen, verbindlichen Teilnahme an 
den Sitzungen. Für jedes Mitglied wird eine 
Person benannt, die für den Verhinde-
rungsfall verbindlich an den Sitzungen der 
Gesundheitskonferenz teilnimmt.  
 

 

bzw. Stellvertretungsrollen werden der 

Geschäftsführung zeitnah mitgeteilt. Mit-

glieder des Sozialausschusses setzen 

sich anhand des Hare-Niemeyer-Verfah-

rens in Bezug auf die jeweilige Fraktions-

größe zusammen. Hierbei werden der 

Geschäftsführung unter Angabe des Na-

mens, der Anschrift, Telefonnummer so-

wie E-Mailadresse das jeweilige Mitglied 

oder die jeweiligen Mitglieder sowie ein 

stellvertretendes Mitglied (falls vorhan-

den) aus den einzelnen Fraktionen be-

nannt. Die Benennung der jeweiligen Mit-

glieder des Sozialausschusses gilt nur für 

die Wahlperiode des Rates. Diese müs-

sen nach der Neukonstituierung des Ra-

tes erneut durch den Rat der Stadt Lever-

kusen beschlossen werden. Der Sozial-

ausschuss wird über Änderungen der Mit-

glieder zweimal im Jahr informiert.  

  

(4) Die Mitglieder verpflichten sich zu einer 

regelmäßigen, verbindlichen Teilnahme 

an den Sitzungen. Die Mitglieder benach-

richtigen im Falle der Verhinderung recht-

zeitig ihre Vertretung und die Geschäfts-

führung der Gesundheitskonferenz. 

 
(5) Bei Intention zum Verzicht der Mitglied-

schaft teilt die betroffene Institution/politi-

sche Vertretung der Geschäftsstelle die 

Abberufung unter Erklärung des Ver-

zichts der weiteren Mitgliedschaft mit. 

 
(6) Für die Teilnahme wird keine finanzielle 

Entschädigung gezahlt. 

 

§ 4 Selbstverpflichtung  
 
Die Mitglieder der Kommunalen Gesund-
heitskonferenz verpflichten sich, die Ge-
schäftsführung bei der Erstellung von Infor-
mationsgrundlagen und bei der Gesund-
heitsberichterstattung zu unterstützen. Die 
Mitglieder sind zudem für die zeitnahe Wei-
terleitung der Beratungsergebnisse und In-
formationen an die durch sie vertretenen 
Institutionen verantwortlich.  

 
 
 
 
 
 

§4 Selbstverpflichtung  

(1) Die Mitglieder der Kommunalen Gesund-

heitskonferenz verpflichten sich, bei der 

Erstellung von Informationsgrundlagen 

und bei der Gesundheitsberichterstattung 

zu unterstützen. Der Gesundheitsbericht 

wird mit den Empfehlungen und Stellung-

nahmen der Kommunalen Gesundheits-

konferenz dem Rat zugeleitet (§ 22 

ÖGDG). Zudem sind die Mitglieder für die 

zeitnahe Weiterleitung der Beratungser-

gebnisse und Informationen an die durch 

sie vertretenen Institutionen verantwort-

lich.  
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Mit der Zustimmung zu den gemeinschaft-
lich entwickelten Empfehlungen ist eine 
Selbstverpflichtung der Mitglieder der Ge-
sundheitskonferenz verbunden, sich im 
Rahmen ihrer Kompetenzen und Zustän-
digkeiten für die Umsetzung verabschiede-
ter Handlungsempfehlungen einzusetzen 
und im Rahmen ihrer Institutionen alle zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten zur 
Realisierung zu nutzen.  
 
 
Für die Teilnahme wird keine finanzielle 
Entschädigung gezahlt. 
 

 

(2) Mit der Zustimmung zu den gemeinschaft-

lich entwickelten Empfehlungen ist eine 

Selbstverpflichtung der Mitglieder der Ge-

sundheitskonferenz verbunden, sich im 

Rahmen ihrer Kompetenzen und Zustän-

digkeiten für die Umsetzung verabschie-

deter Handlungsempfehlungen einzuset-

zen und im Rahmen ihrer Institutionen alle 

zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 

zur Realisierung zu nutzen.  

 

(3) Die Arbeitsgruppen der KGK der Stadt Le-

verkusen berichten in den Sitzungen über 

die jeweiligen Inhalte und Ergebnisse. 

 

§ 5 Vorsitz und Geschäftsführung  
 
Den Vorsitz der Kommunalen Gesundheits-
konferenz der Stadt Leverkusen führt 
die/der für den Gesundheitsbereich zustän-
dige Dezernent/in des Dezernates III – Um-
welt, Bürger und Soziales.  
Im Verhinderungsfall wird sie/er durch die 
Leitung des Medizinischen Dienstes vertre-
ten.  
 
 
Die/der Vorsitzende legt Ort und Termin 
sowie die Tagesordnung fest und über-
nimmt die Leitung und Moderation der Sit-
zungen.  
 
Die Geschäftsführung der Kommunalen 
Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeits-
gruppen nimmt die Gesundheitsplanung 
der Koordinierungsstelle „Soziales und Ge-
sundheit“ im Büro der/des Vorsitzenden 
wahr.  
Zu den Aufgaben der Geschäftsführung ge-
hört die Gesamtkoordination der Arbeit der 
Kommunalen Gesundheitskonferenz und 
ihrer Arbeitsgruppen. Hierzu zählen u.a. die 
organisatorische und inhaltliche Vor- und 
Nachbereitung und die Begleitung der Sit-
zungen sowie die Beratung der Arbeits-
gruppen.  
Da die Geschäftsführung im Aufgabenge-
biet der Gesundheitsplanung liegt, ist sie/er 
ebenfalls zuständig für die Erstellung von 
Gesundheitsberichten sowie die Umset-
zung der verabschiedeten Empfehlungen.  

 

§ 5 Vorsitz und Geschäftsführung  

(1) Den Vorsitz der Kommunalen Gesund-

heitskonferenz der Stadt Leverkusen führt 

die/der für den Gesundheitsbereich zu-

ständige Beigeordnete des Dezernates 

III– Bürger, Umwelt und Soziales. Im Ver-

hinderungsfall wird sie/er durch die Lei-

tung der unteren Gesundheitsbehörde 

vertreten.   

 

(2) Die/der Vorsitzende legt Ort und Termin 

sowie die Tagesordnung fest und über-

nimmt die Leitung und Moderation der Sit-

zungen.   

  

(3) Die Geschäftsführung der Kommunalen 

Gesundheitskonferenz wird durch die un-

tere Gesundheitsbehörde wahrgenom-

men (§ 21 ÖGDG). Zudem übernimmt sie 

die Geschäftsführung der Arbeitsgruppen 

mit folgender Ausnahme: Arbeitsgruppe 

„Frauen und Gesundheit“ (Geschäftsfüh-

rung durch das Gleichstellungsbüro). Die 

Geschäftsführung der KGK beinhaltet fol-

gende Aufgaben: 

 
• Sitzungsplanung (Vor- und Nachbe-

reitung der Sitzungen, Erstellung von 

Vorlagen, Protokollen und Einladun-

gen) 

• Gesamtkoordination der Gesund-

heitskonferenz und der dazugehöri-

gen Arbeitsgruppen (bisher anders 

getroffene Regelungen behalten ihre 

Gültigkeit) 

• Zusammenführung von Informationen 

und deren Weitergabe 



- 5 - 
 

• Koordination bei der Erstellung von 

Sachstands- und Gesundheitsberich-

ten in Zusammenarbeit mit den Ar-

beitsgruppen, der Gesundheitspla-

nung und anderen Planerstellen, z. B. 

der Sozialplanung oder der Stabstelle 

Prävention des Fachbereichs Kinder- 

und Jugend. 

 

§ 6 Arbeitsweise  
 
 
Die Sitzungen der Gesundheitskonferenz 
sind öffentlich. In besonderen Fällen kann 
die Gesundheitskonferenz die Öffentlichkeit 
ausschließen, wenn dies mehrheitlich von 
den Mitgliedern beschlossen wird. Über die 
Ergebnisse der Gesundheitskonferenz ist 
die Öffentlichkeit zu informieren.  
 
 
Die Kommunale Gesundheitskonferenz 
tagt mindestens zweimal jährlich. Bei Be-
darf können außerplanmäßige Sitzungen 
durch die/den Vorsitzende/n oder auf An-
trag von 1/3 der Mitglieder einberufen wer-
den. Der Termin der nächsten Gesund-
heitskonferenz wird bereits in der Sitzung 
verabredet und noch einmal frühzeitig mit 
Versand des letzten Sitzungsprotokolls be-
kanntgegeben.  
 
 
Vorschläge zur Tagesordnung können von 
den Mitgliedern der Kommunalen Gesund-
heitskonferenz, den entstandenen Arbeits-
gruppen oder von außen eingereicht wer-
den.  

 
 

§ 6 Sitzungsfrequenz und Sitzungsablauf 

 
(1) Die Sitzungen der Gesundheitskonferenz 

sind öffentlich. In besonderen Fällen kann 

die Gesundheitskonferenz die Öffentlich-

keit ausschließen, wenn dies mehrheitlich 

von den Mitgliedern beschlossen wird. 

Über die Ergebnisse der Gesundheits-

konferenz ist die Öffentlichkeit zu infor-

mieren.  

 
(2) Die Kommunale Gesundheitskonferenz 

tagt mindestens zweimal jährlich. Bei Be-

darf können außerplanmäßige Sitzungen 

durch die/den Vorsitzende/n oder auf An-

trag von 1/3 der Mitglieder einberufen 

werden. Der Termin der nächsten Ge-

sundheitskonferenz wird bereits in der Sit-

zung verabredet und noch einmal frühzei-

tig mit Versand des letzten Sitzungsproto-

kolls bekanntgegeben.  

 
(3) Vorschläge zur Tagesordnung müssen 

spätestens 21 Kalendertage vor dem Sit-

zungsterminen bei der Geschäftsstelle 

eingegangen sein. Die Vorschläge sind 

mit einer Darstellung des Sachverhaltes 

(Problemstellung, Begründung) zu kon-

kretisieren. 

 
(4) Die konkrete Einladung unter Angabe der 

Tagesordnung erfolgt durch die Vorsit-

zende / den Vorsitzenden, spätestens 14 

Kalendertage vor dem Sitzungstermin. 

Der Einladung sind ggf. entsprechende 

Beratungsunterlagen zu den einzelnen 

Tagesordnungspunkten beizufügen. 

 
(5) Über die Sitzungen werden Niederschrif-

ten gefertigt und von der Vorsitzenden / 

dem Vorsitzenden unterzeichnet. Die Sit-

zungsprotokolle werden von der Ge-

schäftsstelle der Kommunalen Gesund-

heitskonferenz erstellt, an die 
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer ver-

sandt und von diesen in der folgenden Sit-

zung genehmigt. 

 

  

§7 Arbeitsweise  

 
(1) Die Geschäftsführung der Kommunalen 

Gesundheitskonferenz wählt zur Befas-

sung relevante Themen der gesundheitli-

chen Versorgung der Stadt Leverkusen 

aus. Zudem können Themen von einzel-

nen Mitgliedern der Gesundheitskonfe-

renz vorgeschlagen werden.  

  

(2) Bei Themenbenennung und -auswahl 

nimmt die Geschäftsführung der KGK die 

Anregungen von anderen Institutionen, 

Initiativen, Vereinen, Arbeitsgruppen, 

Selbsthilfegruppen und Einwohnerinnen 

und Einwohnern der Stadt Leverkusen 

weitest möglich auf.  

  

(3) Die Kommunale Gesundheitskonferenz 

arbeitet als freiwilliger Zusammen-

schluss, der die Eigenständigkeit der Mit-

glieder nicht einschränkt.  

  

(4) Für die Themenbearbeitung stehen der 

Kommunalen Gesundheitskonferenz die 

Daten aus der Gesundheitsberichterstat-

tung der unteren Gesundheitsbehörde 

zur Verfügung. Darüber hinaus erklären 

sich die Mitglieder bereit, im Rahmen ih-

rer Möglichkeiten eigene Informationen 

einzubringen. 

 

§ 7 Bildung und Aufgaben von Arbeits-
gruppen  
 
Die Kommunale Gesundheitskonferenz 
richtet nach Bedarf zu von ihr ausgewähl-
ten Themen Arbeitsgruppen zur Bearbei-
tung definierter Aufgaben ein. Die Ergeb-
nisse der Arbeitsgruppen werden abschlie-
ßend der Geschäftsführung der Kommuna-
len Gesundheitskonferenz zugeleitet und in 
der Sitzung der Gesundheitskonferenz be-
raten.  

 
 
 

§ 8 Bildung und Aufgaben von Arbeitsgrup-
pen  

(1) Die Kommunale Gesundheitskonferenz 

richtet nach Bedarf zu von ihr ausgewähl-

ten Themen Arbeitsgruppen zur Bearbei-

tung definierter Aufgaben ein. Die Arbeits-

gruppenleiter und Arbeitsgruppenleiterin-

nen sind gleichzeitig Sprecher sowie 

Sprecherinnen der Arbeitsgruppen. Sie 

tragen die Ergebnisse der Arbeitsgrup-

pentätigkeit in der Gesundheitskonferenz 

vor und sind für die Bearbeitung der Fra-

gestellungen im vorgegebenen Zeitplan 

verantwortlich. 
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Die Mitglieder der Arbeitsgruppen werden 
von der Kommunalen Gesundheitskonfe-
renz benannt. Auf Beschluss der Gesund-
heitskonferenz können weitere externe Ex-
pert/innen sowie Betroffene und Angehö-
rige an der Mitarbeit in den Arbeitsgruppen 
beteiligt werden.  

 
Die Arbeitsgruppenmitglieder verpflichten 
sich im Rahmen ihrer personellen und da-
tentechnischen Möglichkeiten, die Erarbei-
tung von Ergebnissen durch Bereitstellung 
notwendiger Informationen im Rahmen da-
tenschutzrechtlicher Bestimmungen zu un-
terstützen.  

 

 
(2) Die Mitglieder der Arbeitsgruppen werden 

von der Kommunalen Gesundheitskonfe-

renz benannt. Auf Beschluss der Gesund-

heitskonferenz können weitere externe 

Expertinnen und Experten sowie Be-

troffene und Angehörige an der Mitarbeit 

in den Arbeitsgruppen beteiligt werden. 

 
(3) Die Arbeitsgruppenmitglieder verpflichten 

sich im Rahmen ihrer personellen und da-

tentechnischen Möglichkeiten, die Erar-

beitung von Ergebnissen durch Bereitstel-

lung notwendiger Informationen im Rah-

men datenschutzrechtlicher Bestimmun-

gen zu unterstützen.       

 

 

§ 8 Beschlussfähigkeit und Abstimmun-
gen  
 
Stimmberechtigt sind die Mitglieder der 
Kommunalen Gesundheitskonferenz sowie 
im Verhinderungsfall deren Stellvertretung.  
 
Jedes Mitglied hat eine Stimme.  
 
Die Kommunale Gesundheitskonferenz ist 
beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mit-
glieder anwesend ist. Die Gesundheitskon-
ferenz kann Entscheidungen treffen und 
Handlungsempfehlungen aussprechen, 
wenn 2/3 der anwesenden Mitglieder zu-
stimmen.  

 

§ 9 Beschlussfähigkeit und Abstimmungen  

(1) Die Kommunale Gesundheitskonferenz 

ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der 

Mitglieder anwesend ist. Sie gilt als be-

schlussfähig, solange ihre Beschlussun-

fähigkeit nicht festgestellt ist. Die Gesund-

heitskonferenz kann Entscheidungen tref-

fen und Handlungsempfehlungen aus-

sprechen, wenn 2/3 der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder zustimmen. 

Gleichzeitig ist erforderlich, dass die von 

der Umsetzung betroffenen Mitglieder der 

Kommunalen Gesundheitskonferenz die-

sen Empfehlungen zustimmen.  

 

(2) Stimmberechtigte Mitglieder oder im Ver-

hinderungsfall deren Stellvertretung ha-

ben eine Stimme. 

 

(3) Stimmberechtigte Mitglieder, die in einer 

Doppelfunktion teilnehmen, haben eine 

Stimme. 

 
 

  

 

§ 9 Änderung der Geschäftsordnung  
 
Eine Änderung der Geschäftsordnung kann 
von jedem Mitglied der Kommunalen Ge-
sundheitskonferenz beantragt werden und 
erfordert eine Mehrheit von 2/3 der stimm-
berechtigten Mitglieder.  

 
 

§ 10 Änderung der Geschäftsordnung  

(1) Eine Änderung der Geschäftsordnung 

kann von jedem Mitglied der Kommunalen 

Gesundheitskonferenz vorgeschlagen 

werden. Der Antrag auf Änderung der Ge-

schäftsordnung durch den Rat der Stadt 

Leverkusen bedarf der 2/3-Mehrheit der 
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Die Geschäftsordnung unterliegt den Best-
immungen des Gesetzes für den öffentli-
chen Gesundheitsdienst. Änderungen der 
Geschäftsordnung sind daher nur im Rah-
men dieser Bestimmungen möglich.  

 

stimmberechtigten Mitglieder der kommu-

nalen Gesundheitskonferenz. 

 

(2) Die Geschäftsordnung unterliegt den 

Bestimmungen des Gesetzes für den öf-

fentlichen Gesundheitsdienst. Änderun-

gen der Geschäftsordnung sind daher nur 

im Rahmen dieser Bestimmungen mög-

lich.  

 

 

§ 10 Inkrafttreten  
 
Die Geschäftsordnung tritt mit Beschluss-
fassung durch die Kommunale Gesund-
heitskonferenz in Kraft. 

 
 
 
 

§ 11 Inkrafttreten  

Diese Geschäftsordnung tritt mit Beschluss-
fassung durch den Rat der Stadt Leverkusen 
in Kraft. Bisherige Geschäftsordnungen tre-
ten hiermit außer Kraft. 
 

Mitglieder komm. Gesundheitskonfe-
renz 

Mitglieder komm. Gesundheitskonferenz 

Institution  
A) Gesundheitspolitische Vereini-

gungen  
Kassenärztliche Vereinigung 
Nordrhein  
Kassenzahnärztliche Vereini-
gung Nordrhein  
Ärztekammer Nordrhein  
Zahnärztekammer Nordrhein 
Apothekerkammer Nordrhein 
Psychotherapeutenkammer 
Nordrhein-Westfalen 
 B) Politik  
Ein Mitglied je Fraktion im Rat 
der Stadt Leverkusen  
C) Freie Wohlfahrt und Hilfsor-
ganisationen  
Sprecher*in der AG Freie Wohl-
fahrtspflege  
Malteser Hilfsdienst  
Deutsches Rotes Kreuz  
Arbeiter-Samariter-Bund  
D) Leistungserbringer  
Klinikum Leverkusen  
Kplus Grupppe  
LVR-Klinik  
Private und freigemeinnützige 
stationäre Pflegeeinrichtungen 
Private und freigemeinnützige 
ambulante Pflegedienste  

Institutionen Mitglie-
der 

Vorsitzende/r der KGK – Bei-
geordnete/r Dezernat III- Bür-
ger, Umwelt und Soziales 

1 ohne 
Stimme 

Geschäftsführung der KGK – 
vertreten durch die untere Ge-
sundheitsbehörde 

1 ohne 
Stimme 

Politik 

Sozialausschuss der Stadt Le-
verkusen 

10 

Verwaltung 

Fachbereich Medizinischer 
Dienst 

1 

Fachbereich Soziales 1 

Fachbereich Schulen 1 

Fachbereich Kinder und Ju-
gend 

1 

Jobcenter AGL 1 

Ärztliche Leitung Rettungs-
dienst 

1 

Geschäftsführung Kommunale 
Konferenz Alter und Pflege 

1 

Gesundheitspolitische Vertretung 

Ärztekammer Nordrhein 1 

Zahnärztekammer Nordrhein 1 

Kassenzahnärztliche Vereini-
gung Nordrhein 

1 

Apothekerkammer Nordrhein 1 

Psychotherapeutenkammer 
Nordrhein-Westfalen 

1 
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Psychosoziale Arbeitsgemein-
schaft  
Suchthilfe  
Sportbund Leverkusen  

B) Kostenträger  
AOK  
pronova BKK  
Verband der Ersatzkassen vdek 
Verband der privaten Kranken-
versicherung  
Unfallkasse NRW  
Rentenversicherung 

C) Personengruppen mit beson-
deren Bedürfnissen  
Selbsthilfekontaktstelle  
Gleichstellungsbeauftragte 
 Integrationsrat / Integrations-
zentrum  
Behindertenbeirat  
H)Stadtverwaltung  
Jobcenter AGL 
Kommunale Konferenz Alter und 
Pflege  
Fachbereich Medizinischer 
Dienst  
Fachbereich Kinder und Jugend 
Fachbereich Soziales  
Fachbereich Schulen  
Ärztliche Leitung Rettungsdienst 
 
 
 
 

Kassenärztliche Vereinigung 
Nordrhein 

1 

Freie Wohlfahrt und Hilfsorganisation 

Malteser Hilfsdienst 1 

Sprecher/Sprecherin der AG 
„Freie Wohlfahrtsverbände“ 

1 

Arbeiter-Samariter-Bund 1 

Leistungserbringer 

Klinikum Leverkusen 1 

Alexianer Remigius Kranken-
haus Opladen 

1 

LVR-Klinik 1 

SPZ 1 

Suchthilfe 1 

Sportbund Leverkusen 1 

Pro Familia 1  
Private und freigemeinnützige 
stationäre Pflegeeinrichtungen 

1 

Kostenträger 

AOK 1 

Pronova BKK 1 

Personengruppen mit besonderen Bedürf-
nissen 

Selbsthilfekontaktstelle 1 

Gleichstellungsbüro 1 

Ausschuss für Chancengerech-
tigkeit und Integration 

1 

Behindertenbeirat 1 

Kommunales Integrationszent-
rum 

1 

SUMME der stimmberechtig-
ten Mitglieder 

41 

Sprecher*innen der Arbeits-
gruppen: 

• Frauen und Gesundheit 

• Psychosoziale Arbeits-

gemeinschaft 
 

2 ohne 
Stimme 

 

 

 


